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BEKANNTMACHUNG

Bekanntmachungen
der Stadt Rösrath

Hinweisbekanntmachung
gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 Bekanntmachungsverordnung
Nordrhein-Westfalen
DieDenkmalbereichssatzungOrtskernVolberg–Hoffnungsthalvom20.03.2023
wurde am 28.03.2023 auf der Internetseite der Stadt Rösrath unter www.
roesrath.de unter Bekanntmachungen öffentlich bekannt gemacht.

Rösrath, den 28.03.2023
Bondina Schulze
Bürgermeisterin

Bekanntmachungen
der Stadt Rösrath

Hinweisbekanntmachung
gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 Bekanntmachungsverordnung
Nordrhein-Westfalen
Die
• Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstel-

len vom 24.03.2023 im Ortsteil Rösrath
• Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstel-

len vom 24.03.2023 im Ortsteil Kleineichen
• Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstel-

len vom 24.03.2023 im Ortsteil Forsbach
wurden am 28.03.2023 auf der Internetseite der Stadt Rösrath unter www.
roesrath.de unter Bekanntmachungen öffentlich bekannt gemacht.

Rösrath, den 28.03.2023
Bondina Schulze
Bürgermeisterin

www.kultcrossing.de

jugendkultur
Motiviert lernen,
kreativ arbeiten,
kulturelle Vielfalt
erleben!

Eltern wollen mitreden
Rösrath. Mehr Gehör bei der
Stadtverwaltung wünscht sich
die Elterninitiative „Gutes Le-
ben Rösrath“. Sie setzt sich für
zusätzliche Spielmöglichkeiten
in Hoffnungsthal ein, auch für
unterschiedliche Altersgrup-
pen. Deshalbwürde sie bei aktu-
ellen und künftigen Spielplatz-
Projekten gern stärker einbezo-
genwerdenvonSeitenderStadt.
BeimindennächstenWochen

erwarteten Neustart des seit
über einem Jahr stillgelegten
Spielplatzes am Sülzufer, auf
dessen Fläche vorübergehend
Container der flutbedingt sanie-
rungsbedürftigen Kita Sonnen-
strahl aufgestellt waren, wün-
schen sich die Eltern auch zu-
sätzliche Spielgeräte. Diese sind
von der Stadt zugesagt, doch bei

Initiative beklagt fehlende Spielflächen in Hoffnungsthal

der Wiederinbetriebnahme des
Spielplatzes werden sie noch
fehlen–wegen langer Lieferzei-
ten. „Man hätte auch schon vor
einemhalben Jahr neue Spielge-
rätebestellenkönnen“,kritisiert
Stefanie Landwehr von der El-
terninitiative das Management
derStadt.DieElternweisenauch
daraufhin,dassdieKitaSonnen-
strahl schon vor zwei Monaten
aus den Containern ausziehen
konnte– der Neustart des Spiel-
platzes hätte also früher erfol-
gen können.
NebenmehrerenneuenSpiel-

geräten für den Platz am Sülz-
ufer hat die Stadt den Eltern
auch zugesagt, die Spielmög-
lichkeiten im Rathauspark, die
einprovisorischerErsatz für den
über ein Jahr gesperrten Spiel-

platz am Sülzufer sein sollten,
dauerhaft anzubieten. Nun
möchtendieElternaberauchbei
der Gestaltung im Rathauspark
mitreden, um die Spielanlage
besser nutzbar zu machen. Eine
weitere Idee ist, auf den geplan-
ten Retentionsflächen am Sülz-
bogen geeignete hochwasserbe-
ständige neue Spielmöglichkei-
ten zu schaffen.
„Es wird von der Stadt darauf

verwiesen, dass es genügend
Spielplätze gibt“, sagt Michael
Denkewitz. „Aber es sind zu we-
nige.“ Die Eltern wären auch be-
reit,SponsorenfürneueSpielge-
räte zu suchen, erklärt Robert
Landwehr. Interessierte Eltern
können sich per E-Mail bei der
Initiative melden. (tr)
denkewitz@hotmail.com

Öffentlicher Applaus
für Putsch-Versuch:
400 Euro Geldstrafe

VON STEPHANBROCKMEIER

Bergisch Gladbach. Staatsbür-
gerkunde fürabsoluteAnfänger:
„SiemüssennichtmitderPolitik
der Regierung einverstanden
sein. Aber dafür gibt es Wahlen
und Demonstrationen“, klärte
StrafrichterErtanGüvenden40-
jährigen Angeklagten noch ein-
mal auf, nachdemer ihnzueiner
Geldstrafe verdonnert hatte.
Die richterliche Nachhilfe-

stunde hatte Hennes K. (Namen
geändert) offenbar dringendnö-
tig. Denn der zweifache Famili-
envaterhattenachdemam7.De-
zember 2022 von den Sicher-
heitsbehörden vereitelten
Putsch-Versuchvon„Reichsbür-
gern“ in die Tasten gehauenund
auf Facebook seinen Senf dazu
gegeben. „Schade, dass der
Putsch erfolgloswar“, fabulierte
er, um danach Bundesinnenmi-
nisterin Nancy Faeser zu wün-
schen: „Ich hoffe, Sie schmoren
in der Hölle.“

Schlussmit lustig
Aus Sicht der Kölner Staatsan-
waltschaft war da Schluss mit
lustig– aber nichtwegender bö-
sen Wünsche für die oberste
Chefin der Sicherheitsbehörden
des Bundes, sondern wegen des
Bedauerns hinsichtlich des ge-
scheiterten Staatsstreiches.
Denn da die Bundesrepublik

Deutschland sich als wehrhafte
Demokratie versteht, setzt sie
Staatsfeinden klareGrenzen. Ei-
ne dieser Grenzen ist der Para-
graf 140 des Strafgesetzbuches.
Der behandelt die „Belohnung
und Billigung von Straftaten“
und besagt: Wer bestimmte Ta-
ten belohnt oder in einer Weise
billigt, die geeignet ist, den öf-
fentlichen Frieden zu stören,

Amtsgericht verurteilt 40-jährigen
Gladbacher nachFacebook-Kommentar

wird mit Haft bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft. Zu
diesen Taten zählen Hochverrat
(Staatsstreich) und Landesver-
rat (Spionage), aber auch der se-
xuelle Missbrauch von Kindern.
In seinem Prozess am Don-

nerstagvormittag legte Hennes
K. umgehend ein Geständnis ab.
Ja, er habe das geschrieben, aber
er habe es eigentlich gar nicht so
gemeint. Zu dem Zeitpunkt, als
er es geschrieben habe, habe er
nur was von „fünf, sechs älteren
Leuten“ gehört, die irgendwas
vorgehabt hätten. „Ich habe das
nicht als Straftat verstanden. Es
tut mir leid.“
Im Hinblick auf das Geständ-

nis und auf die Situation seines
von Krankengeld und einer hal-
ben Erwerbsminderungsrente
lebendenMandanten fragteVer-
teidiger Christoph Schuy, ob
mandasVerfahrennichteinstel-
len könne. Die Antwort des
Staatsanwaltes war kurz und
klar: „Nein.“DerAngeklagte ha-
be sehr wohl gewusst, wovon er
geschriebenhabe, er habe selbst
dasWort „Putsch“ benutzt.
Der Strafforderung des An-

klägers folgte am Ende Richter
GüvenmitseinemUrteil:400Eu-
ro Geldstrafe, entsprechend 40
Tagessätze zu zehn Euro. Dabei
wiesderRichterdenbislangaus-
schließlich wegen drei Delikten
aus demHooligan-Milieu aufge-
fallen Angeklagten darauf hin,
dass die Tagessatz-Höhe wohl-
wollend abgerundet sei. Und er
gab dem Angeklagten mit: „Ich
will Sie hier rechts vonmir nicht
mehrwiedersehen– es sei denn,
Sieentscheidensich, Jurazustu-
dieren und Anwalt zu werden.“
Nein, das habe er nicht vor, ant-
wortete der Angeklagte – und
nahm das Urteil an.

Die Landstraße 84 zwischen den
OveratherOrtsteilenWüsterhöhe
undLeffelsend istnochbisAnfang
Mai gesperrt.Wie dieDeutsche
Telekommitteilt, sind Tiefbauar-
beiten für denBreitbandausbau
in verschiedenenOrtschaften von
Overath derGrund: „Aufgrund

derbeengtenStraßenverhältnisse
ist dies leider nurmit einer Voll-
sperrungmöglich“. EineUmlei-
tung ist ausgeschildert. Eswerden
sogenannte Tagesbaustellen ein-
gerichtet, Hauseinfahrten und
Zufahrten bleiben für Anwohner
zu erreichen. (nip)

Auf denNeustart des noch gesperrten Spielplatzes ander Sülzwarten Kinder und Eltern. Foto: Anton Luhr

BAUSTELLEN

Der Bürgermeister

Aufhebungssatzung
zur Satzung über die Erhebung einer Wettbürosteuer

in der Stadt Bergisch Gladbach (Wettbürosteuersatzung) vom 01.07.2020

Aufgrund der §§ 7, 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) und der §§ 1 bis 3 und 20 Abs. 2 Buchstabe b des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in den zurzeit geltenden Fas-
sungen, hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in seiner Sitzung am 28.03.2023
folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Satzung über die Erhebung der Wettbürosteuer in der Stadt Bergisch Glad-
bach vom 01.07.2020 wird aufgehoben.

§ 2

Die Aufhebungssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2023 in Kraft

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann ge-
mäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a).eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Diese öffentliche Bekanntmachung wird gemäß § 27a Absatz 1 VwVfG NRW
zusätzlich im Internet auf der Internetseite https://www.bergischgladbach.de/
bekanntmachungen.aspx veröffentlicht, worauf hiermit gemäß § 27a Absatz 2
VwVfG NRW hingewiesen wird.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt
gemacht.

Bergisch Gladbach, den 29.03.2023

Frank Stein
Bürgermeister

Der Bürgermeister

VII. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Bergisch Gladbach

Aufgrund von § 7 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 7 i. V. m. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buch-
stabe h) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung von 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getre-
ten am 26. April (Nummer 13 und 14 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft), hat der Rat
der Stadt Bergisch Gladbach in der Sitzung am 28.03.2023 mit der Mehrheit der
gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates die folgende VII. Änderungssatzung
zur Hauptsatzung beschlossen:

Artikel 1

§ 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„§ 4
Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW

(1) Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner der Stadt Bergisch Gladbach, die
oder der seit mindestens drei Monaten in der Stadt Bergisch Gladbach
wohnt sowie jeder eingetragene Verein in Bergisch Gladbach hat das Recht,
sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen in Textform nach § 126b
des Bürgerlichen Gesetzbuches mit Anregungen oder Beschwerden an den
Rat zu wenden. Anregungen und Beschwerden müssen eine Angelegenheit
der Stadt Bergisch Gladbach betreffen. Anregungen und Beschwerden, die
nicht in den Aufgabenbereich der Stadt Bergisch Gladbach fallen, kann die
Bürgermeisterin/der Bürgermeister an die zuständige Stelle weiterleiten.
Die Antragstellerin/der Antragsteller ist hierüber zu unterrichten. Eingaben
von Bürgerinnen/Bürgern, die weder Anregungen noch Beschwerden zum
Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Ansichten etc.), sind ohne Beratung
von der Bürgermeisterin/vom Bürgermeister zurückzugeben.“

Artikel 2

§ 14 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„§ 14
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vor-
geschrieben sind, werden im „Amtsblatt der Stadt Bergisch Gladbach“ voll-
zogen.“

Artikel 3

Die VII. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Bergisch Gladbach tritt
am 01.04.2023 Kraft.

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann ge-
mäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a).eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Diese öffentliche Bekanntmachung wird gemäß § 27a Absatz 1 VwVfG NRW
zusätzlich im Internet auf der Internetseite https://www.bergischgladbach.de/
bekanntmachungen.aspx veröffentlicht, worauf hiermit gemäß § 27a Absatz 2
VwVfG NRW hingewiesen wird.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt
gemacht.

Bergisch Gladbach, den 29.03.2023

Frank Stein
Bürgermeister




